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Öffentliche Zustellung durch Bekanntmachung einer Benachrichtiqunci
gem. § 15 Abs. 1 Nr. 1 desThüringerVerwaltungszustellung-undVollstreckungsgesetzes
(ThürVwZVG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 05.02.2009 (GVBI. S. 24 ff) in der der-
zeit geltenden Fassung.

Hiermit wird Herrn Valerii Ivanovych Nykolaichuk, geb. am 01.01.1972 letzte bekannte Anschrift:
Ukraine darüber benachrichtigt, dass folgendes Schriftstück:

- Mitteilung über die Gewährung von Unterhaltsleistungen gem. § 7 Abs. 2 UhVorschG
Az.: 51.1.22/UVG/210412 vom 20.03.2024

zur Einsichtnahme zum Zwecke der Bekanntgabe ausliegen.
Die Form der öffentlichen Zustellung nach dem ThürVwZVG war durch die Behörde zu wählen, weil
die Zustellung an den unterhaltspflichtigen Vater (Empfänger) keinen Erfolg verspricht.

Die benannten Schriftstücke liegen im

Landratsamt Greiz,
Jugendamt
Haus III, Zimmer 423
Weberstrasse 1
07973 Greiz

zur Einsichtnahme während der Dienstzeiten aus.
Durch öffentliche Bekanntmachung kann zugestellt werden, wenn der Aufenthaltsort des Empfängers
unbekannt ist. Die Benachrichtigung gilt gem. § 15 Abs. 3 ThürVwZVG nunmehr an dem Tag als zu-
gestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung zwei Wochen verstrichen sind.
Mit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Benachrichtigung werden Fristen in Gang gesetzt.
Dadurch können nach deren Fristablauf für den Empfangsberechtigten Rechtsverluste drohen.
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